
                                      Sehr geehrter Campinggast    
Die Verwaltung dieses Campingplatzes heißt Sie herzlich willkommen und wünscht Ihnen 

einen schönen und erholsamen Aufenthalt. 
Wir sind bemüht, Ihnen die Zeit, die Sie auf dem Campingplatz verbringen, so 
angenehm wie möglich zu gestalten. Im Interesse aller anwesenden Camping- 

Gäste werden Sie höflich gebeten, alles zu vermeiden, was die Gemeinschaft der 
Campinggäste stören könnte. 

 
Beachten Sie daher bitte die nachstehende Platzordnung: 
1.     Der Zutritt zum Campingplatz ist nur nach vorheriger Anmeldung gestattet. Ankommende 

                 Campinggäste oder -besucher melden sich daher erst bei der „Anmeldung“ an. Der Platzwart ist 
                 nach den behördlichen Bestimmungen gehalten, die Personalausweise (Pässe) eines jeden 
                 Campinggastes in Augenschein zu nehmen. Vor dem endgültigen Verlassen des Platzes meldet sich 
                 der Campinggast bei der ,,Anmeldung“ wieder ab. 
 

       2.      Der Campinggast zahlt gemäß Gebührenverzeichnis, die für seinen Standplatz festgesetzten                                         
                Gebühren. Das Verzeichnis ist im Aushang der ,,Anmeldung" einzusehen. Die Abreise hat bis  
                11 Uhr zu erfolgen. 
 
      3.       Der Campinggast hat sich dem allgemeinen Anstand entsprechend zu verhalten. Kameradschaftliches                
                und rücksichtsvolles Auftreten sowie die Sorge um Ordnung und Sauberkeit sind selbstverständliche   
                Pflicht aller Platzbenutzer. Alle Anlagen und Einrichtungen sind im Interesse sämtlicher     
                Platzbenutzer   
               geschaffen worden und sind von diesen schonend zu behandeln. Das Abreißen von Ästen und Zweigen   
               von Bäumen und Hecken sowie die mutwillige Beschädigung der vorhandenen Einrichtungen sind    
               verboten. 
 

4. Es wird gebeten, dass noch nicht saubere Kinder nur in Begleitung Erwachsener die Toiletten und     
         Duschen benützen. 
 
 5.     Abfälle aller Art dürfen nur in die hiefür bestimmten Behälter geworfen werden; das  Wegwerfen         
         von Papieren, Speiseresten und insbesondere von Gegenständen, durch welche Personen  
         verletzt werden können, ist untersagt.  
 
6.      Das Umgrenzen der Standplätze mit Gräben und Einfriedungen ist verboten.  
         Es ist darauf zu achten, dass niemand durch Zeltpflöcke, Zeltschnüre und anderes Zeltzubehör       
         gefährdet oder belästigt wird. 
 
 7.     Den Weisungen des Platzwartes bzw. der Verwaltung muss Folge                    

               geleistet werden. Falls erforderlich, wird  der Platzwart den Lagerplatz   
               anweisen. Eigenmächtiger Platzwechsel ist nicht erlaubt. 
 



8.      Offene Feuer sind nicht gestattet. 
 

9. Unbedingte Ruhe ist  wie auf allen ordentlichen Campingplätzen  von 
22 Uhr bis 7 Uhr und von 13 Uhr bis 15 Uhr einzuhalten. Während dieser Zeit dürfen keinerlei 
Fahrzeuge den Campingplatz befahren. Radio, Plattenspieler und Tonbandgeräte sind abzuschalten. 
Es wird im Interesse aller Campinggäste höflich gebeten, während der genannten Zeit auch jegliche 
laute Unterhaltung zu vermeiden. 
 

10. Auch tagsüber ist ruhestörender Lärm grundsätzlich zu unterlassen. Lärmbelästigungen, insbesondere 

            durch Musikinstrumente, Rundfunkempfänger, Tonbandgeräte, Geräusche von Kraftfahrzeugen,     
                      Schreien, lautes Singen usw. sind verboten. 

 
11.     Fahrrad- und Mopedfahren sowie Fußballspielen auf dem Platz werden als Belästigung empfunden    

                     und sind daher nicht gestattet. 
12.     Das Fahren mit Fahrzeugen aller Art ist nur auf den hierfür vorgesehenen Wegen und nur im 
          Schritttempo gestattet. 
13.     Der Lagerplatz ist vom Campinggast vor seiner Abreise vollständig in Ordnung zu bringen. 

 
14. Die Platzverwaltung bzw. der Platzwart ist berechtigt, Personen des Platzes zu verweisen, falls dies 

zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung auf dem Campingplatz und im Interesse der 
Campinggäste erforderlich erscheint. 
 

15. Die Verwaltung haftet nur für Verletzungen oder Schäden, die den Campingbesucher durch 
Verschulden der Verwaltung oder ihrer Organe zugefügt werden. 

           Das Mitnehmen von Gläsern und Flaschen zum Strand ist untersagt.  
 

16. Für Verluste von Geld und Wertsachen haftet die Verwaltung nicht. -Fundsachen sind im 
Campingbüro abzugeben.  
 

17. Die Sanitärgebäude sind wegen Reinigung von 13 bis 15 Uhr und von 22 bis 7 Uhr geschlossen.  
 

18. Den Weisungen des Platzwartes bzw. der Verwaltung muss Folge geleistet werden. Bei 
Nichteinhaltung der Weisungen kann Platzverweis erfolgen 

 
 

 
Sollten Sie irgendwelche Wünsche oder Beschwerden haben, dann bitten wir 
Sie, diese uns mitzuteilen. Wir werden bemüht sein, Ihnen einen angenehmen 

Aufenthalt zu gewährleisten. 
 

Die Campingleitung 
 
 

  


